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§ 6 StUIG Mitteilungsschranken und
Ablehnungsgründe

 StUIG - Steiermärkisches Umweltinformationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

file:///


(1) Die Mitteilung von Umweltinformationen darf unterbleiben, wenn

1. sich das Informationsbegehren auf die Übermittlung interner Mitteilungen bezieht,

2. das Informationsbegehren offenbar missbräuchlich gestellt wurde,

3. das Informationsbegehren zu allgemein geblieben ist,

4. das Informationsbegehren Material, das gerade vervollständigt wird, noch nicht abgeschlossene Schriftstücke oder

noch nicht aufbereitete Daten betrifft.

(2) Andere als in § 4 Abs. 4 genannte Umweltinformationen sind unbeschadet der Mitteilungsschranken des Abs. 1

mitzuteilen, sofern ihre Bekanntgabe keine negativen Auswirkungen hätte auf

1. internationale Beziehungen, die Aufrechterhaltung der ö8entlichen Sicherheit oder die umfassende

Landesverteidigung,

2. den Schutz von Umweltbereichen, auf die sich die Informationen beziehen,

3. die Vertraulichkeit personenbezogener Daten, sofern ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung auf

Grund datenschutzrechtlicher Vorschriften besteht,

4. Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, sofern diese durch innerstaatliches oder gemeinschaftliches Recht -

geschützt sind, um berechtigte wirtschaftliche Interessen, einschließlich des ö8entlichen Interesses an der

Wahrung der Geheimhaltung von statistischen Daten und des Steuergeheimnisses, zu schützen,

5. Rechte am geistigen Eigentum,

6. die Vertraulichkeit der Beratungen von informationsp>ichtigen Stellen, sofern eine derartige Vertraulichkeit

gesetzlich vorgesehen ist,

7. laufende Gerichtsverfahren, die Möglichkeit einer Person, ein faires Verfahren zu erhalten oder die Möglichkeit

einer Behörde, Untersuchungen strafrechtlicher oder disziplinarrechtlicher Art durchzuführen.

(3) Das Interesse einer Partei an der Geheimhaltung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen ist nur dann

schutzwürdig, wenn durch die Verö8entlichung von Umweltinformationen ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis

unmittelbar oder mittelbar durch die Möglichkeit von Rückschlüssen o8engelegt werden kann und dadurch ein nicht

nur geringfügiger wirtschaftlicher Nachteil des Inhabers/der Inhaberin des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses

eintreten kann. Besteht dieser wirtschaftliche Nachteil bloß auf Grund einer Minderung des Ansehens der Partei in der

Ö8entlichkeit infolge des Bekanntwerdens umweltbelastender Tätigkeiten, so besteht kein schutzwürdiges Interesse

an der Geheimhaltung.

(4) Die in Abs. 1 und 2 genannten Mitteilungsschranken und Ablehnungsgründe sind eng auszulegen, wobei im

Einzelfall das ö8entliche Interesse an der Bekanntgabe der Umweltinformationen zu berücksichtigen ist. In jedem

Einzelfall ist das ö8entliche Interesse an der Bekanntgabe gegen das Interesse an der Verweigerung der Bekanntgabe

abzuwägen. Öffentliches Interesse an der Bekanntgabe kann insbesondere im Schutz folgender Rechtsgüter liegen:

1. Schutz der Gesundheit,

2. Schutz vor nachhaltigen oder schwer wiegenden Umweltbelastungen

oder

3. Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 61/2017

https://www.jusline.at/gesetz/stuig/paragraf/4
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=61/2017&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True


In Kraft seit 07.07.2017 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 6 StUIG Mitteilungsschranken und Ablehnungsgründe
	StUIG - Steiermärkisches Umweltinformationsgesetz


